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EisenbahnG 1957 §19 Abs2;

EisenbahnG 1957 §35 Abs2;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein "SUBJEKTIV ÖFFENTLICHES RECHT" ist ein Recht, das dem Einzelnen gegenüber dem Staat im Bereich der

Hoheitsverwaltung zusteht. Schadenersatzansprüche aus dem Haftungstatbestand des § 19 Abs 2 zweiter Satz

EisenbahnG sind privatrechtlicher Art und nicht vor der Eisenbahnbehörde durchzusetzen.
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